
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/12/21 13Os133/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1989

Norm

StGB §34

StGB §75 F

Rechtssatz

Daß die Tat mit dem bisherigen Lebenswandel des Täters in einem au6allenden Mißverhältnis steht, ist ein

Charakteristikum vieler, wenn nicht der meisten Eifersuchtsmorde (siehe EvBl 1982/80 S 270 rechte Spalte oben).
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